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 Veröffentlicht am 18.02.2004

Rechtssatz

Wird der örtliche Geltungsbereich einer aufgrund des mit Ungarn abgeschlossenen Grenzgängerabkommens erteilten

Grenzgängerbewilligung überschritten, hat dies nicht zur Folge das die bereits erteilte Grenzgängerbewilligung obsolet

wäre und das Grenzgängerabkommen nicht mehr anzuwenden wäre Vielmehr sieht Art 9 Abs 2 des

Grenzgängerabkommens ausdrücklich die Möglichkeit der Entziehung einer Grenzgängerbewilligung vor, wenn

Tatsachen eintreten oder nachträglich bekannt werden, welche eine Versagung rechtfertigen. Ein Grund, der die

Versagung rechtfertigt, liegt nach Art 9 Abs 1 lita des Abkommens vor, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen,

dass keine Beschäftigung nach Maßgabe dieses Abkommens (zB eine Beschäftigung außerhalb des genehmigten

örtlichen Bereiches) aufgenommen werden soll.
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